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335. Verordnung: Kundmachung von Änderungen der Anlage zu dem Protokoll von 1978 zu dem
Internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe

336. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Internationale Seeschiffahrts-Orga-
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337. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die. Ausstellung von Ehefähigkeitszeug-
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338. Kundmachung: Notifikationen von zentralen Stellen gemäß dem Europäischen Übereinkommen
über die Übermittlung von Anträgen auf Verfahrenshilfe

339. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die
Wiederherstellung des Sorgerechts

340. Verlängerung der teilweisen Aussetzung des Europäischen Abkommens über die Regelung des
Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates

335. Verordnung des Bundeskanzlers vom
5. Juni 1990 über die Kundmachung von
Änderungen der Anlage zu dem Protokoll von
1978 zu dem Internationalen Übereinkommen
von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmut-

zung durch Schiffe

Auf Grund des § 2 Abs. 5 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt. 1985, BGBl. Nr. 200,
wird verordnet:

Die Kundmachung der am 1. Dezember 1987
beschlossenen Änderungen der Anlage zu dem
Protokoll von 1978 zu dem Internationalen
Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe (kundgemacht
in BGBl. Nr. 434/1988) hat dadurch zu erfolgen,
daß diese in englischer und französischer Sprache
sowie in deutscher Übersetzung beim Bundesmini-
sterium für auswärtige Angelegenheiten und beim
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt
werden. *)

Vranitzky

*) Laut Mitteilung des Generalsekretärs der IMO sind
diese Änderungen gemäß Art. 16 Abs. 2 lit. g Z ii des
Übereinkommens mit 1. April 1989 in Kraft getreten.

336. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
12. Juni 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens über die Internationale

Seeschiffahrts-Organisation

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Annahmeurkunden zum Übereinkommen über
die Internationale Seeschiffahrts-Organisation
(BGBl. Nr. 464/1975 idF BGBl. Nr. 154/1983,
letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 497/1987) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Annahmeurkunde:

Bolivien 6. Juli 1987
Guinea-Bissau 6. Dezember 1977
Katar 19. Mai 1977
Malawi 19. Jänner 1989
Malaysia 17. Juni 1971
Monaco 22. Dezember 1989
Salomonen 27. Juni 1988
Seychellen 13. Juni 1978

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen zufolge hat Portugal mit
Wirksamkeit vom 2. Februar 1990 den Geltungsbe-
reich auf Macao ausgedehnt.

Vranitzky
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337. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
12. Juni 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens über die Ausstellung von

Ehefähigkeitszeugnissen

Nach Mitteilung der Schweizerischen Regierung
hat die Schweiz am 19. März 1990 ihre Ratifika-
tionsurkunde zum Übereinkommen über die Aus-
stellung von Ehefähigkeitszeugnissen (BGBl.
Nr. 417/1985, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 296/1989) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde hat die Schweiz nachstehende Erklärung
abgegeben:

„Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Übereinkommens sind
die für die Ausstellung der Zeugnisse zuständigen
schweizerischen Behörden:

a) wenn der Bräutigam seinen Wohnsitz in der
Schweiz hat: der Standesbeamte seines
Wohnsitzes;

b) wenn der Bräutigam seinen Wohnsitz nicht in
der Schweiz hat: der Standesbeamte des
schweizerischen Wohnsitzes der Braut;

c) wenn keiner der Brautleute seinen Wohnsitz
in der Schweiz hat: der Standesbeamte des
Geburtsortes des Bräutigams;
wenn der Bräutigam ein Ausländer ist: der
Standesbeamte des Geburtsortes der Braut."

Einer weiteren Mitteilung der Schweizerischen
Regierung zufolge haben die Niederlande mit
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1986 den Geltungsbe-
reich auf Aruba ausgedehnt.

Vranitzky

338. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
19. Juni 1990 betreffend Notifikationen von
zentralen Stellen gemäß dem Europäischen
Übereinkommen über die Übermittlung von

Anträgen auf Verfahrenshilfe

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarates haben nachstehende Staaten ihre
Übermittlungs- und Empfangsstelle gemäß Art. 2
des Europäischen Übereinkommens über die
Übermittlung von Anträgen auf Verfahrenshilfe
(BGBl. Nr. 190/1982, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 754/1988) notifiziert:

Vranitzky

3 3 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
19. Juni 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Europäischen Übereinkommens über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen über das Sorgerecht für Kinder und die

Wiederherstellung des Sorgerechts

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats haben die Niederlande am 23. Mai 1990 ihre
Annahmeurkunde für das Königreich in Europa
zum Europäischen Übereinkommen über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun-
gen über das Sorgerecht für die Kinder und die
Wiederherstellung des Sorgerechts (BGBl.
Nr. 321/1985, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 523/1989) hinterlegt.

Gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des
Übereinkommens haben die Niederlande für das
Königreich in Europa „The Ministry of Justice, The
Hague" als zentrale Behörde bestimmt.

Vranitzky
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340. Verlängerung der teilweisen Aussetzung
des Europäischen Abkommens über die Rege-
lung des Personenverkehrs zwischen den

Mitgliedstaaten des Europarates

Erklärung
Der Bundespräsident erklärt namens der Repu-

blik Österreich das Europäische Abkommen über
die Regelung des Personenverkehrs zwischen den
Mitgliedstaaten des Europarates vom 13. Dezember
1957 *) gemäß Artikel 7 des Abkommens im
Verhältnis zur Republik Türkei weiterhin **) mit

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 175/1958
**) befristete Aussetzung BGBl. Nr. 67/1990

Wirksamkeit vom 17. April 1990 zeitweise auszuset-
zen.

Geschehen zu Wien, am 10. April 1990

Der Bundespräsident:

Waldheim

Der Bundeskanzler:

Vranitzky

Die Erklärung wurde am 30. April 1990 beim
Generaldirektor des Europarates hinterlegt.

Vranitzky
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